
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Die Fraktion bittet die Verwaltung um die zeitnahe Beantwortung der folgenden Fragen: 
 

1. Ist es derzeit üblich, im Rahmen von standesamtlichen Trauungen Feuerwerk oder 
Böller zu zünden? 

2. Wird dies von der Stadt Mannheim bzw. der Ordnungsbehörde geduldet oder sogar 
genehmigt?  

3. Wenn ja, wer erteilt diese Genehmigungen/Erlaubnisse? 
 
Begründung: 
 
In letzter Zeit wurde die Fraktion mehrfach darauf hingewiesen, dass während oder nach 
standesamtlichen Trauungen im Standesamt am Marktplatz in G 1 Böller bzw. Feuerwerk 
gezündet wurde, so zum Beispiel am 18.01.2022 gegen 11.30 Uhr.  
 
Durch das Zünden und Abbrennen von Böllern und Feuerwerk erschrecken viele Passanten und 
Marktbesucher und fühlen sich belästigt, da dies in der Regel überraschend und ohne 
Vorwarnung erfolgt.  
 
Aus diesem Grund sollte keine Erlaubnis oder Duldung erteilt bzw. das Abbrennen von Böllern 
oder Feuerwerk unterbunden werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Prof. Dr. A. Weizel H. Schmid C. Fuchs  C. Probst   
Vorsitzender stellv. Vorsitzender Stadträtin Stadtrat  

Mannheim, 25. Februar 2022 
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